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Vorbemerkung
Anlass und Ziel Die Stadt Ingolstadt zeichnet sich 

durch ein besonders gut erhalte-
nes und qualitativ hochwertiges 
Grünsystem aus, das stetig weiter-
entwickelt wird. Im Wesentlichen 
basiert es auf den ehemals ring-
förmig um die Stadt angelegten 
Befestigungs- und Verteidigungs-
anlagen. Diese bestehen aus dem 
ersten Grünring, dem Glacis und 
dem 2. Grünring sowie weiteren 
Forts und Zwischenwerken. Der 
2. Grünring erstreckt sich im Ab-
stand von zwei bis drei Kilometern 
zur Altstadt und umfasst Militäran-
lagen wie Forts und Vorwerke aus 
dem 19. Jahrhundert. Darüber 
hinaus gibt es den 3. Grünring, 
welcher sich über die Stadtgrenze 
hinaus in der Region fortsetzt. 
Diese drei konzentrischen Grün-
ringe dienen als wichtiges Ele-
ment zur Gliederung der Stadt, um 
Siedlungsteile durch Grünzäsuren 
bewusst zu formen, Ortsränder zu 
fassen und Ortsteile voneinander 
abzugrenzen. 

Durch das stetige Bevölkerungs-
wachstum der Stadt Ingolstadt 
steigt gleichzeitig auch die Bau-
aktivität. Während der erste Grün-
ring den traditionell wichtigsten 
Teil des Grünsystems bildet und 
frei von Bebauung gehalten wird, 
sind für die Ausweisung neu-

Wohnraum sowie für die Vergrö-
-

reits Teile des 2. Grünrings über-
baut worden und somit entfallen. 
Deren Kompensation stellt nun 
den Anlass dieses Rahmenplans 
dar. 
Ziel ist es, neben den zum Teil 
schon entwickelten Stadtteilparks 
innerhalb des 2. Grünrings, neue 
Flächen zu gewinnen, um so den 
Grünring weitestgehend auf seine 
ursprüngliche Fläche zu vergrö-
ßern und diese ergänzenden Be-
reiche durch eine Darstellung im 

Flächennutzungsplan behörden-
verbindlich zu sichern.
Die genaue Abgrenzung und die 
gewünschten sowie zulässigen 
Nutzungen im 2. Grünring sind 
immer wieder Gegenstand intensi-
ver Diskussionen. Der Flächennut-
zungsplan ist jedoch im Vergleich 
zum Bebauungsplan nicht parzel-
lenscharf, was bedeutet, dass der 
2. Grünring momentan den Frei-
raum um die Kernstadt markiert, 
sich jedoch nicht auf konkrete 
Flurstücksgrenzen bezieht. 

Auf Grundlage des landschafts-
planerischen Leitbildes  wurde 
die Betrachtung des 2. Grün-
rings konkretisiert und unter 
Einbezug elementarer Fachkar-
ten (wie z.B. Klimaanalysekarte, 
Biotopkartierung, Bodengüte, 

Frischluftleitbahnen) in einer De-
tailuntersuchung dargestellt. Die 
konkreten Abgrenzungen und 
Zielvorgaben werden in Form die-

verortet. 

Der Untersuchungsraum basiert 
auf der umgreifenden Analyse 
des Planungsbüros „mahl gebhard 
konzepte“ (mgk). Dieser Unter-
suchungsraum umschließt – über 
den aktuell bestehenden Grün-
ring hinaus – mögliche Potenzial-

Faktoren einer Erweiterung des 2. 
Grünrings dienen. 
Aus der durchgeführten Analy-

sowie daraus abgeleiteten Zielen, 
werden konkrete Maßnahmen be-
stimmt, die den Grünring sichern, 
die Nutzung der Teilbereiche in-
tensivieren und neu beleben sol-
len.
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„Informelles Planwerk“ Um die künftige Entwicklung 
besser steuern und lenken zu 
können, wurden auf Basis einer 
Untersuchung, die Potentiale und 

-
menplan entwickelt und daraus 
ein städtebaulicher Rahmenplan 
abgeleitet. 
Der Rahmenplan bildet zusam-
men mit den Bestands- und Maß-
nahmenplänen die Grundlage 
für eine räumlich, funktional und 
gestalterisch zusammenhängen-
de Entwicklung. Er bildet einen 
Orientierungsrahmen, welcher 
die Entwicklungsziele planerisch 

-
risches Leitbild die Grundlage für 
zukünftige Entscheidungen im 
Untersuchungsraum. Er stellt da-
mit eine Zwischenstufe zwischen 
den Aussagen des Flächennut-
zungsplanes und den Festset-

Der Rahmenplan als informelles 
Planwerk befreit nicht von der 

-
chen Vorschriften. Grundsätzlich 
sind alle Bauvorhaben hinsicht-

– folglich nach BauGB und Bay-
BO – zu beurteilen. Jedoch dient 
der Rahmenplan des 2. Grünrings 
zur Sicherung und Weiterentwick-
lung des Freiraums zwischen den 
Siedlungsbereichen, um ein Zu-
sammenwachsen der Ortsteile 
zu verhindern und zugleich der 
Vermeidung größerer baulicher 
Anlagen innerhalb des Grünrings, 
um Frischluftschneisen weiter-
hin sicherzustellen. Auf Grund 
der Darstellung mit einem Son-
derplanzeichen des 2. Grünrings 
im Flächennutzungsplan werden 
die Grünbereiche planungsrecht-
lich gesichert, womit das Ziel der 
überwiegenden Freihaltung von 
Bebauung verstärkt wird. Dabei 
ist zu betonen, dass es hier um die 
Vermeidung und nicht um die Ver-
hinderung geht. Konkret bedeutet 
das, dass Bauvorhaben zwar nach 

zungen eines Bebauungsplanes 
dar, auf dessen Basis konkrete 
Planungsschritte wie Bauleitpläne 
oder Ausführungspläne entschie-
den werden können (BauGB § 1, 
Abs. 6, Nr. 11).

Der Rahmenplan stellt ein „infor-
melles“ Planwerk ohne gesetz-
liche Bindung dar, welches vor-
rangig für die Verwaltung einen 
bindenden Charakter hat, wenn 
es von den politischen Gremien 
als Selbstbindungsplan beschlos-
sen wird. Alle nachfolgenden 
Planungen und Maßnahmen sind 
dann auf den Grundaussagen des 
Rahmenplans aufzubauen.
Der im Rahmenplan vorgeschla-

-
gungsmaterial für das sich im 

-
zungsplan-Verfahren.

den Vorgaben des BauGB zuläs-
sig oder unzulässig sind, aber nur 
in gewissem Maß und dass deren 
Ausführung hinsichtlich Größe, 
Kubatur und eventuell auch Ma-
terialverwendung gegenüber vor-
herrschenden Belangen sorgfältig 
abgewogen werden muss.

Überwiegend ist die Zulässigkeit 
von Bauvorhaben innerhalb des 
2. Grünrings im § 35 BauGB „Bau-
en im Außenbereich“ geregelt. 
Dieser Paragraph dient dazu den 
Außenbereich von Bebauung wei-
testgehend freizuhalten und vor 
Zersiedelung zu schützen, aber 
dennoch gewisse Bauvorhaben 
auf Grund ihrer Nutzung und der 
daraus resultierenden notwen-
digen Verortung nicht zu verhin-
dern. 

Gemäß § 35 Abs.1 BauGB ist ein 
Bauvorhaben im Außenbereich 

-
liche Belange nicht entgegenste-
hen, die Erschließung gesichert ist 
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1 bis 8 beschriebenen privilegier-
ten Vorhaben zuordenbar ist.

Darin heißt es (auszugsweise, 
Stand 02/24): „(1) Im Außenbereich 

-
-

ßung gesichert ist und wenn es
1. einem land- oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb dient und nur einen 

-

2. einem Betrieb der gartenbauli-
chen Erzeugung
3. der  mit 

-

einem ortsgebundenen gewerblichen 

4. wegen seiner besonderen Anfor-
derungen
seiner nachteiligen Wirkung auf die 
Umgebung oder wegen seiner be-
sonderen Zweckbestimmung nur 
im Außenbereich ausgeführt werden 

5. 
Nutzung der Windenergie nach 
Maßgabe des § 249 oder der Erfor-

der Wasserenergie dient.
6. der energetischen Nutzung von 
Biomasse im Rahmen eines Be-
triebs nach Nummer 1 oder 2 oder 

-
schluss solcher Anlagen an das öf-

7. 
Nutzung der Kernenergie zu friedli-
chen Zwecken oder der Entsorgung 

-
nahme der Neuerrichtung von Anla-
gen zur Spaltung von Kernbrennstof-
fen zur gewerblichen Erzeugung von 

8. der Nutzung solarer Strahlungs-
energie -

Anlage dem Gebäude baulich unter-
geordnet ist.“

Einen Überblick über die Beein-

„ -

1. den Darstellungen des Flächen-
nutzungsplans widerspricht
2. den Darstellungen eines Land-
schaftsplans

-

3. schädliche Umwelteinwirkungen 
hervorrufen kann oder ihnen ausge-

4. unwirtschaftliche Aufwendungen 
-
-

Sicherheit oder Gesundheit oder für 

5. Belange des Naturschutzes und 
-

oder die natürliche Eigenart der 
Landschaft und ihren Erholungswert 
beeinträchtigt oder das Orts- und 

6.
-

serwirtschaft oder den Hochwasser-

7.
Erweiterung einer Splittersiedlung 
befürchten lässt oder
8. die Funktionsfähigkeit von Funk-
stellen und Radaranlagen stört.

den Zielen der Raumordnung nicht 

-

-
ordnung abgewogen worden sind. 

2 bis 6 in der Regel auch dann ent-
-

lungen im Flächennutzungsplan oder 
als Ziele der Raumordnung eine Aus-
weisung an anderer Stelle erfolgt ist.“



8

Die Planungshoheit obliegt dabei 
der Kommune. Einerseits bedeu-
tet das, dass die Entscheidung 
über die Zulässigkeit der Bauvor-
haben jeweils im Einzelfall be-
stimmt werden muss und ande-
rerseits, dass durch Instrumente 
der verbindlichen Bauleitplanung 
(insbesondere Grünordnungsplan 
und/oder Bebauungsplan) Bebau-
ung planungsrechtlich als zulässig 
oder unzulässig gesichert werden 
kann. Auf Grundlage vermehrter 
Diskussionen wurde festgelegt, 
dass neben der Grünnutzung die 
Errichtung baulicher Anlagen nur 
in besonderen Fällen und bei Be-
darf zulässig sein kann. 

Innerhalb des 2. Grünrings kön-
nen beispielsweise im Einzelfall 
auch Sportplätze zulässig sein, 
wenn dies durch einen Bebau-
ungsplan zuvor rechtwirksam 
geregelt wurde. Zudem sind am 
Siedlungsrand auch Kindergärten, 
insbesondere Waldkindergärten, 
nicht ausgeschlossen, aber von 
einer vorhergehenden verbind-
lichen Bauleitplanung abhängig. 
Durch Grunderwerb kann zudem 
die Sicherung von Maßnahmen 

und wird in der Endfassung des 
Rahmenplans dokumentiert.

erfolgen, wie beispielsweise beim 
Max-Emanuel-Park. Abschnitts-
weise sind Grünbereiche inner-
halb des Grünrings bereits durch 
Bebauungs- bzw. Grünordnungs-
pläne gesichert.

Zeitschiene und Beteiligung 
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Die Planungsschwerpunkte wur-
den im Rahmen des Landschafts-

und vom Stadtrat zur Kenntnis 
genommen (V0746/22) und de-
cken eine möglichste große Band-
breite an ökologischen, sozialen 
und (land-)wirtschaftlichen The-
men ab:

• Landschaftsplanung: 
Gestalterische und ökologische 
Aufwertung durch gezielte Grün-

landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen

• Naherholung und Freizeit-
angebote: 
Stärkung von Wegeverbindungen 
innerhalb und zum 2. Grünring 
und Entwicklung angemessener 
Aufenthalts- und Erlebbarkeits-
bereiche

• -
wicklung: -

Setzen eines Rahmen-/Regel-

Planungsschwerpunkte

werks zu möglichen Nutzungen 
und Bebauung in und am Über-
gang zum 2. Grünring

•  Kompensation der seit 1996 
„überbauten“ Flächen

• Durchgängigkeit des Frei-
raums stärken

• Zugänglichkeit von den Sied-

verbessern

•  Schutz naturnaher Bereiche 

• Harmonie zwischen Stadtbild 

• Qualitäten des Freiraums nut-
zen

• Mobilität durch Rundweg neu 
denken

• Identität -
nieren
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Flächenbilanz 2. Grünring

N

2. Grünring     - Stand 1996 - ca. 1011ha

- ca. 1274ha

- ca. 956ha

- ca. 338ha

- ca. 75ha

- ca. 20ha

- ca. 20ha

2. Grünring     - Stand 2022

2. Grünring     - ergänzt

Alternativnutzung     - Abzug 

Erweiterungsvorschlag     -ergänzt

2. Grünring neu     - Stand 2024
    Entwurf
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Flächennutzungsplan (1996)

Untersuchungsraum

2. Grünring neu - Entwurf

2. Grünring Bestand

Flächen für den Gemeinbedarf

N

Vollständiger FNP abfrufbar unter:
https://stadtplan.ingolstadt.de/
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Luftbild

N

Untersuchungsraum

2. Grünring neu - Entwurf

2. Grünring Bestand
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Übersicht der Bebauungspläne 
im/am Untersuchungsraum 

N

Untersuchungsraum

2. Grünring neu - Entwurf

2. Grünring Bestand
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Bestandserhebung

Lage und Größe des Untersuchungsgebi ets 
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Bestandserhebung

Lage und Größe 
des Untersuchungsgebietes

Der Untersuchungsraum umfasst 
den 2. Grünring, der sich als Teil 
des Freiraums zwischen den be-
bauten Bereichen der Altstadt, 
der Kernstadt und den nach Au-
ßen anschließenden ländlichen 

-
ße von 956 ha besitzt der 2. Grün-
ring sowohl aus städtebaulicher 
als auch landschaftsplanerischer 
Sicht eine wichtige Bedeutung für 
die zukünftige Stadtentwicklung 
und -gliederung sowie den Natur-
schutz und die Naherholung. 

Der Untersuchungsraum wurde 
im Zuge der Leistungsphase 0 der 
Landschaftsplanbearbeitung vom 
Stadtplanungsamt in Zusammen-
arbeit mit Gartenamt, Umweltamt 
und Stabstelle Klima, Biodiversität 
& Donau festgelegt. Auf dieser 
Grundlage erfolgten Anpassun-
gen nach der Vor-Ort-Befahrung 
und der Nutzungsaufteilung im 
Flächennutzungsplan (FNP). 

Abbildung 1 Untersuchungsraum

Untersuchungsraum des 2.Grünrings

1. Grünring - Glacis

2. Grünring

3. Grünring

Siedlungsbereich
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Planungsrechtliche 

Geschichtliche Entwicklung
Die Geschichte Ingolstadts als 
Bayerische Landesfestung hat 
schon im 16. Jahrhundert mit der 
Errichtung der sogenannten Re-
naissance-Festung vor der bereits 
bestehenden mittelalterlichen 
Stadtmauer begonnen. Nach dem 
30-jährigen Krieg und zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wurde die-
se Festung vor allem durch die 
ergänzenden Großbauten zur 
klassizistischen Festung weiter-
entwickelt. Durch die zunehmend 

Im Zusammenhang mit der Fort-
schreibung des Landschaftsplans 
lässt sich die Thematik zur Fest-
schreibung und Sicherung bzw. 
dem Schutz des 2. Grünrings auf-
greifen. Nachfolgend darf hierzu 
eine Stellungnahme des Rechts-
amtes zur Frage der Unterschutz-
stellung im Rahmen der Bauleit-
planung aufgeführt werden:

„Gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 BauGB 
haben Gemeinden Bauleitpläne 
aufzustellen, sobald und soweit 
es für die städtebauliche Entwick-
lung und Ordnung erforderlich 
ist. Das bedeutet, dass konkrete 
Gründe von einem gewissen Ge-
wicht vorhanden sein müssen, 
die das Erfordernis einer Planung 
begründen. Zu beachten ist, dass 
reine Negativ- oder Verhinde-
rungsplanungen unzulässig sein 
können. Damit Planfestsetzungen 
mit ausschließlich oder vorwie-
gend verbietendem Inhalt bzgl. 
bestimmter Nutzungen zulässig 
sind, müsste ein hinreichendes 
Plankonzept bestehen, das städ-
tebaulich begründbar ist. Hierzu 
müsste aus fachlicher und plane-
rischer Sicht geprüft werden, wel-
che Plankonzepte denkbar wären 
und ob diese die Erforderlichkeit 
der Bauleitplanung begründen. 
Eine Planung mit planerischen 
Festsetzungen, die nicht dem 
wirklichen Willen der Gemeinde 

entsprechen, sondern nur vor-
geschoben sind, um eine andere 
Nutzung zu verhindern („Ver-
hinderungsplanung“), ist grund-
sätzlich unzulässig. Trotz Fehlens 
eines Bebauungsplans besteht 
aufgrund des vorliegenden Flä-
chennutzungsplans und der im 
Außenbereich geltenden Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen (vgl. § 
35 BauGB) bereits eine rechtliche 
Sicherung des sog. 2. Grünrings 
vor einer willkürlichen Bebauung. 

Die Unterschutzstellung von Teil-

aber auch nach dem Naturschutz-
gesetz in verschiedenen Schutz-
kategorien erfolgen.

Aus planungsrechtlicher Sicht ist 
der 2. Grünring auf der Ebene des 
Flächennutzungsplans dargestellt 
und ist daher behördenverbind-
lich. Dies ist jedoch als eine Be-
sonderheit der Stadt Ingolstadt 
an dieser Stelle zu betonen. Aller-
dings ist für eine Darstellung wie 
den 2. Grünring in der Planzei-
chenverordnung (PlanZV) bisher 
kein Planzeichen vorgesehen. Da 
Ingolstadt eine der Modellkom-
munen für das Projekt „Digitale 
Planung Bayern - XPlanung“ ist, 
wurde das Planzeichen im Zuge 
der Einführung bei der Leitstelle 
beantragt.

-

Festungsanlage notwendig, die 
Mitte des 19. Jahrhunderts durch 
den ersten Vorwerkgürtel (heu-
tiger 2. Grünring) und am Ende 
des 19. Jahrhunderts durch den 
äußeren Fortgürtel (3. Grünring) 
ergänzt wurden.

Im Jahr 1937 wurde dieses Fes-
tungsprinzip jedoch aufgegeben. 
Die oberirdische Beseitigung der 
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Forts erfolgte mit der Sprengung 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Heutzutage ist dieser klassizis-
tische Festungsrayon um die 
Altstadt immer noch deutlich 
ablesbar. Dies wird durch die res-
taurierten Großbauten, durch öf-
fentliche Grünbereiche sowie dem 
großzügigen Baumbestand und 
das vorhandene Wegesystem zu-
nehmend verstärkt. Für die Stadt 
Ingolstadt dient diese räumliche 

-
mal mit großer Ausstrahlungs-
kraft, die es zu bewahren und 
weiterzuentwickeln gilt. 

Der erste Vorwerkgürtel, der als 
2. Grünring bezeichnet wird, ist 
vor allem durch vorbereitende 
und verbindliche Bauleitplanung 
bis heute weitestgehend von Be-
bauung freigehalten worden. Dies 
unterstreicht die hohe Wertschät-
zung der Stadtplanung gegenüber 
dem innerstädtischen Grünraum, 
trotz der dynamischen Entwick-
lung der Stadt und dem Bedarf 

von neuen Siedlungsbereichen. 
Durch diese landschaftliche Struk-
tur wird der dynamisch wachsen-
den Stadtlandschaft Ingolstadts 

Diese grünen Bereiche bestehen 
-

landwirtschaftlich genutzten Flä-
-

Der 2. Grünring wurde zudem im 
Rahmen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans der Stadt 
aus dem Jahre 1996 als wesent-
liche städtebauliche Leitidee zur 
Gliederung des Stadtraums in 
Ergänzung zum 1. Grünring erar-
beitet. Die Ausweisung verschie-

-

Erholung im Flächennutzungsplan 
bezieht sich vor allem auf Flächen 
der ehemaligen Festungsanlagen, 
wie Forts, Vorwerke, Kriegsstra-
ßen mit Alleen sowie ehemalige 
Verteidigungringe und die darauf 

Abbildung 2 Werke des Fortgürtels
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Im Untersuchungsgebiet des  
-

che aus landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, die 50% der Unter-

Privatbesitz. Die städtischen Flä-
chen umfassen 27% (ca. 428 ha) 
des Untersuchungsraums.  Da-

mit dem Flächennutzungsplan 
aus dem Jahr 1996 wurde die Si-
cherung dieser historischen und 
stadtgliedernden Freiräume als 
„wesentliches, langfristig zu ver-
folgendes Ziel“ angesehen, um 
durch Erhaltung und Entwicklung 
der Grünringe das Zusammen-

-
ung zu verhindern. Dadurch soll 
die Identität der verschiedenen 
Stadt- und Ortsteile gewahrt blei-
ben. 

Der 2. Grünring ist im Regional-
plan der Region 10 als Regiona-
ler Grünzug dargestellt. Die in 

Ziele, wie die Verbesserung des 
Klimas, die  Sicherung des Luft-
austausches, die Gliederung des 
Siedlungsraumes sowie die sied-
lungsnahe Erholungsvorsorge, 

Eigentumsverhältnisse

Kleingartenanlagen, Stadtteil-
parks, Sport- und Spielplätze so-
wie Straßen und Wege.
Die Flächen des Freistaats Bayern 

-

entlang der Donau. 

Nutzungen

werden im Landschafts- bzw. Flä-
chennutzungsplan sowie in die-
sem Rahmenplan fortgeführt.

Der 2. Grünring ist in einem Ab-
stand von circa zwei bis drei Kilo-
metern vom Altstadtzentrum ent-
fernt und orientiert sich in etwa 
am Verlauf der ringförmig ange-
legten festungsgeschichtlichen 
Bauten (2. Grünring mit Vorwer-
ken und Forts), die zum Teil noch 
in der Landschaft ablesbar sind. 
Hier wurden in den vergangenen 
Jahren bereits Stadtteilparks mit 

Beispiele hierfür sind der Fort-
Haslang-Park (ca. 13 ha), der 
Stadtteilpark Mailinger Aue (ca. 
20 ha) oder der Pius Park (ca. 23 
ha). 

Im Vergleich zum bestehenden 
2. Grünring werden im Untersu-
chungsraum mehr umliegende 
landwirtschaftliche, forstwirt-

die in Bezug auf das Klima von 

Bedeutung sind, in die Gesamtbe-
trachtung einbezogen. Diese Flä-
chen machen 76,3% des Untersu-
chungsraumes aus. 

die aktuellen Nutzungen 
im Untersuchungsraum
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2. Grünring mit Blick von Haunwöhr nach Spitalhof

Baggersee
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Untersuchungsraum

Bauliche Flächen

Gewässer

Landwirtschaftliche Flächen

Festungsbauten

Untersuchungsraum

2. Grünring

Planungsgrundlagen

Bestandserhebung

N
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Flächenbilanz nach Nutzung

Flächen in ha

Flächen in ha

Anteil

Untersuchungsraum

Anteil

Anteil

Bestand *

Untersuchungs-

1561 ha

956 ha

Hinweis: Bei der Berechnung 2.Grünring Bestand sind Wälder, kleinere 

Bauliche Flächen

N
aturschutz und 

G
ew

ässer

Land- und Forstw
irt-

schaftliche Flächen

Nutzung

N

Bestandserhebung

*
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Eigentumsverhältnisse

Untersuchungsraum

2. Grünring

Eigentumsverhältnisse

N

IFG

Sonstige

Stadt IN

IN
KB

Flächen in ha

Anteil

Bestandserhebung
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Analyse

Landwirtschaft

Naturfachliche Belange

Mobilität 
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Der Flächenbereich des 2. Grün-
rings durchzieht unterschiedliche 
Landschafts- und Naturräume 
innerhalb des Stadtgebiets und 
wird zu etwa zwei Drittel land-
wirtschaftlich genutzt. Weiterhin 
ist er von schützenswerten Na-
turbereichen, Sportplätzen, Park- 
und Kleingartenanlagen durchzo-
gen und stellt somit sowohl einen 
Freizeit- als auch Erholungsraum 
dar.

-
zung  konzentriert sich auf den 

Für eine detaillierte Betrachtung 
der landwirtschaftlich genutzten 
Flächen innerhalb des 2. Grün-
rings und des Untersuchungsbe-
reichs sind zunächst die vorherr-
schenden Eigentumsverhältnisse 
zu klären. 
Die Flurstücke im Rahmen des 2. 
Grünrings teilen sich sowohl in 

Dieser Abschnitt dient der Ana-
lyse von ökologischen und kli-
matischen Gegebenheiten, die 
sich zum Einen innerhalb des 
2. Grünrings und des Untersu-
chungsraums ergeben sowie zum 
Anderen auf diese von außen 
wirken. Dabei liegt der Fokus 
auf Bereichen mit einer über-
mäßigen Erhitzung in den Som-
mermonaten – den sogenannten 
„Hitzeinseln“ und Kalt- bezie-
hungsweise Frischluftbahnen, 
deren Entstehungsbereiche und  
Strömungsrichtungen. 

In diesem Abschnitt wurde der 
bestehende 2. Grünring sowie der 
Untersuchungsraum hinsichtlich 
Verkehrsstruktur, Durchgängig-
keit, Barrierefreiheit und Fuß- und 
Radwegeverbindungen analysiert. 

Retz- und Mühlgraben, Am Aug-
raben, Auwaldsee, Fort Peyerl, 
Baggersee, Fort-Haslang Park 
und Piuspark im Westen. 

Die sehr bevölkerungsreichen Be-
zirke Nordost und Nordwest ver-
fügen über eine vergleichbar ge-
ringe Grünraumversorgung (Am 
Augraben und die Südseite Et-
tings, ca. 42,3 ha). Im Südosten 
sowie im Süden des 2. Grünrings 
besteht eine Unterversorgung 

Parkanlagen.

privaten als auch in städtischen 
Besitz auf. In der Analysekar-
te wird die  Ertragsfähigkeit der 
Böden im Untersuchungsraum 
räumlich und qualitativ eingeord-
net und dargestellt.   

Letztere dienen unter anderem 
der Kompensation von sich zu 
stark aufheizenden Bereichen und 
sind für die gesamtstädtische kli-
matische Betrachtung von enor-
mer Bedeutung. 

Auch die Grundwasserabstände 
sowie die Überschwemmungsge-

Donau- und Uferbereich sind  
Fauna-Flora-Habi tat-Gebiet (FFH-
Gebiet) und somit nach EU-Recht 
geschützt. 

Der Fokus lag hierbei nicht auf 
der Etablierung einer Fahrrad-
vorrangroute, sonder auf Frei-
zeit- und Erholungsmobilität im 2. 
Grünring.

Analyse
Erholungsfunktion und 

Landwirtschaft

Naturfachliche Belange

Mobilität 
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Erholungsfunktion und 

N

Untersuchungsraum

städtische Friedhöfe

Kleingartenanlagen

Parkanlage

Sport- und Spielplätze

2. Grünring

Analyse 
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Bodenerträge

N

Untersuchungsraum

keine Bewertung

mittlere Ertragsfähigkeit

sehr hohe Ertragsfähigkeit

geringe Ertragsfähigkeit

hohe Ertragsfähigkeit

sehr geringe Ertragsfähigkeit

2. Grünring

Ertragsfähigkeit der Böden

Gartenamt Ingolstadt, Mai 2013
Analyse | Landwirtschaft
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Stadtklimaanalyse 

Institut für Klima- und Energiekonzepte, März 2022
Analyse | Umweltfachliche Belange

Untersuchungsraum

2. Grünring

Klimaanalysekarte
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Lärm

N

Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2022
Analyse | Umweltfachliche Belange

Untersuchungsraum

ab 65 bis 69 dB(A)

ab 55 bis 59 dB(A)

ab 70 bis 74 dB(A)

ab 60 bis 64 dB(A)

ab 75 dB(A)

2. Grünring

Lärm
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Grundwasser-Flurabstand 

INKB, Okt. 2022
Analyse | Umweltfachliche Belange

Untersuchungsraum

Überschwemmungsgebiete

Trinkwasserschutzsgebiete

2. Grünring

Hochwasser

Grundwasser-Flurabstand

Trinkwasserschutzgebiete

N

41
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Natur
Analyse | Umweltfachliche Belange

N

Landschaftsschutzgebiete

FFH-Gebiete

Naturschutzgebiete

Untersuchungsraum

Naturdenkmale (Flächen)

Landschaftsbestandteile
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Mobilität

N

Bahnanlagen

Hauptstaße

Parkplätze

2. Grünring

2. Grünring

Verkehr

Analyse 

Hinweis: teilweise aktuell nicht in Benut-
zung*

Festungsbauten

Untersuchungsraum
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Potenziale- 
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Potenziale und 

Die vielfältigen Nutzungsformen 
des 2. Grünrings spiegeln sich 
auch in den Potenzialen und De-

-
bei  ergibt sich ein ebenso großes 
Spektrum an Qualitäten und Her-
ausforderungen in den Bereichen  
Naturschutz, städtebaulicher Ge-
staltung, Freizeitnutzung, Mobili-
tät und ökologischer Nachhaltig-
keit.

Der Rundweg durch den 2. Grün-
ring hätte als eine Art Naherho-
lungsweg weniger Anforderungen 
als beispielsweise eine Fahrrad-
vorrangroute. Hier wäre also zu 
beachten, dass bei der Betrach-
tung der Routen sowie der Be-

-
zeitverkehr im Fokus stand.

Hervorzuheben als Potenzialräu-
me sind der Auwaldsee, der Be-
reich um den Max-Emanuel-Park 
sowie einzelne Bereiche im Süden 
und im Südosten.  
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Erholungsfunktion 

Nutzung

Potenzialraum
K=Kleingartenanlagen
S=Sport- und Spielplätze

-
anlage

K.08

S.09

P.10

S.11

S.12

• städtische Klein-
gartenanlgen mit 
111 Parzellen

• Befestigung der 

Teil der Landes-

Fort Wrede
• guter Wegzustand 

und gute Erreich-
barkeit

• ruhige Umgebung 
mit Baumbestand

•

• begrenzte Spiel-
möglichekeiten

• fehlende Aufent-
haltsqualität

• Auwaldsee
• dringender 

Sanierungsbe-
darf der ‚Blauen 
Lagune‘

• Campingplatz 
wirkt wenig ein-
ladend

• Lärmemission 
von der Autobahn 
A9

• Rundweg direkt 
am See

•
mit unregelmäßig 
geprägtem Rand

• am Siedlungs-
-

zustand und gute 
Erreichbarkeit

• ruhige Umge-
bung mit Baum-
bestand

• am Siedlungs-
-

zustand und gute 
Erreichbarkeit

• -
men umgeben

• vielfältige Spie-

guter Zustand

N

• mehrere Kleingar-

140 städtische
• ruhige Umgebung 

mit Baumbestand

• vielfältige Spiel 

guter Zustand
• 500 m vom 

Siedlungbereich 
-

reichbarkeit 
• ruhige Umgebung 

mit Baumbestand

K.01

S.02

S.03

K.04

P.05

S.06

K.07

• -
sportarten

• 500 m vom 
Siedlungbereich 

-
reichbarkeit

• verstreute Klein-

Parzellen
• -

dung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
lichkeit

• ruhige Umgebung 
mit Baumbestand

• Stadtteilpark 
Augraben

• nördlich und 
südlich an 
Siedlungbereiche 
angrenzend

• vielfältige Aktivi-
-

Spielplätze
• ruhige Umgebung 

mit Baumbestand

• nördlich und 
südliche Sied-
lungsbereiche 

Wegzustand und 
gute Erreichbar-
keit

• ruhige Umgebung 
mit Baumbestand

•
davon 151 städti-
sche Kleingarten-
anlagen 

• nördlich und 
südliche Sied-
lungsbereiche 

guter Wegzustand 
und gute Erreich-
barkeit

• ruhige Umgebung 
mit Baumbestand



50



51

S.19

S.21

P.20

P.22

• Fort-Haslang-
Park

• vielfältige Spiel- 

guter Zustand
• östlich und west-

lich Siedlungsbe-

guter Wegzustand 
und gute Erreich-
barkeit

• Fort-Haslang-
Park

• gute Aufenthalts-
qualitat

• v.a. im südlichen 

guter Wegzu-
stand und gute 
Erreichbarkeit

•
weite Sicht trotz 
nahem Sied-
lungsbereich

• Piuspark
• lebendiger Ort 

mit verschiede-
nen Aktivitäten

• die Nordseite 

Nachhaltigkeits-
parcours

• guter Wegzu-
stand und gute 
Erreichbarkeit

•
verschidene  
Sportarten

• guter Wegzu-
stand und gute 
Erreichbarkeit

S.13

S.14

K.15

S.16

S.17

P.18

•
Ballsportarten

• an der Siedlungs-

Erreichbarkeit
• ruhige Um-

gebung mit 
Baumbestand 
und einer guten 
Aussicht nach 
Nordwesten

• Bolzplatz
• -

men umgeben
• 1 km vom 

Siedlungbereich 

Zugänglichkeit

• städtische Klein-
gartenanlgen mit 
105 Parzellen

• 500 m vom 
Siedlungbereich 

-
reichbarkeit 

• Potenzial zur Er-
weiterung

• Befestigung der 

Teil der Landes-
festung Ingol-

-
werk Haunwöhr 
(Fort Peyerl)

• -
men umgeben

• an der Siedlungs-

Wegzustand und 
gute Erreichbar-
keit

•
hoher Nutzungs-
druck

• außerhalb der 
Hauptnutzungs-

• vielfältige Freizeit-
angebote

• Baggersee
• im Erholungsge-

-
zustand und gute 
Erreichbarkeit

• vielfältiges Sport- 
und Freizeitan-
gebot

• außerhalb der 
Hauptnutzungs-

von Bäumen 
umgeben 

• Baggersee
• festgesetztes 

Überschwem-
mungsgebiet 

• vielfältiges Sport- 
und Freizeitan-
gebot

• ruhige Umgebung 
mit Baumbestand

•
Anbindung

Erholungsfunktion 

Nutzung

Potenzialraum
K = Kleingartenanlagen
S = Sport- und Spielplätze

       z.B. Parkanlage

N



52



53

Landwirtschaft

Landwirtschaftliche 
Fläche

L = Landwirtschaft

N

• Böden mit mittle-
rer und geringer 
Ertragsfähigkeit

• -
dung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
barkeit

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

• die Fläche ist 
durch einen Hang 
begrenzt

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

• Böden mit mittle-
rer und geringer 
Ertragsfähigkeit

• getrennte Fahr-
spuren für Autos 
und Fahrräder

• -
dung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
barkeit

• -
bindung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
lichkeit

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

• Lohenzuge
• fehlende Über-

gangsberündung 
zwischen dem 
2. Grünring und 
Unsernherrn

L.10

L.11

L.08

L.12

L.13

L.09

Potenzialraum

• -
dung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
lichkeit

• geringe Ertragsfä-
higkeit der Böden

• in der Nähe von 

Trennung durch 
Büsche

• -
bindung zwischen 
Siedlungsbereich 
und Freiraum

• hohe Bodengüte

• dichtes Wohn-
gebiet auf der 
Westseite

• in der Nähe des 
Nordparks

• -
nau durch kleine 
Geholze

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

•
klimaaktive 

wirksamen Bezug 
zum Siedlungs-
raum

• Böden mit hoher 
und mittlerer Er-
tragsfähigkeit

• -
bindung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
barkeit

• -
bindung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
barkeit

• hohe Bodengüte

• getrennte Fahr-
spuren für Autos 
und Fahrräder 

• geringe Aufent-
haltsqualität

• hohe Bodengüte

L.01

L.02

L.03

L.04

L.05

L.06

L.07
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Umweltfachliche Belange

N

Potenzialraum
Ausgleichsraum mit hoher 
klimatischer Bedeutung

W.09

W.10

•
festgesetztem 
Überschwem-
mungsgebiet und 
FFH-Gebiet

• -
tionszustand

• FFH-Gebiete 
und Naturschutz-
gebiet

• guter Wegzu-
stand und gute 
Erreichbarkeit

B  = Bauliche Fläche

L   = Lärm

• Lärmbelastung 
durch Autobahn 

durch Gehölz-
struktur

L.11

W.12 • Befestigung der 

Teil der Landes-
festung Ingol-

-
werk Kothau

• -
-

positiv wirksamen 
Bezug zum 
Siedlungsraum; 

während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

L.13

B.01

L.02

W.04

B.05

W.08

• Ballsporthalle
• 500 m vom 

Siedlungbereich 

Erreichbarkeit
• Überwärmung 

innerhalb des 2. 
Grünrings

• Befestigung der 

teil der Landes-
festung Ingol-

C
• -

bindung zum 
Siedlungsbe-

Erreichbarkeit

• Wasserwerk
• ruhige Umge-

bung mit Baum-
bestand

•
festgesetztem 
Überschwem-
mungsgebiet und 
FFH-Gebiet

• spärlicher Wald 
auf der Nordseite

• getrennte Fahr-
spuren für Autos 

gute Erreich-
barkeit auf der 
Südseite

•
während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

• Lärmbelastung 
durch angrenzen-
de Nutzung

•
während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

W.03

• Lärmbelastung 
von der Autobahn 
A9

L.06

•
klimaaktive 

wirksamen Bezug 
zum Siedlungs-
raum

W.07

Lärmbelastung

Kaltluftbahn
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Umweltfachliche Belange

N

Potenzialraum
Ausgleichsraum mit hoher 
klimatischer Bedeutung

Lärmbelastung

Kaltluftbahn

B.21 • kleines Wohn-
gebiet

• Überwärmung 
am 2. Grünring

B  = Bauliche Fläche

L  = Lärm

• Flächen im in-
direkten und selte-
nen klimatischen 
Wirkungszusam-
menhang mit 

• kleine Hitzeinseln 
am 2.Grünring 

• teilweise im Land-
schaftsschutz-
gebiet

• -

positiv wirksa-
men Bezug zum 
Siedlungsraum; 

während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

• teilweise im Trink-
wasserschutzge-
bieten

L.22

L.23

W.16

B.17

W.20

• Lohenbreich
• gute Erreichbar-

keit
• hohes naturräum-

liches Potenzial

• Splittersiedlung
• Überwärmung 

innerhalb des 2. 
Grünrings

• festgesetztes 
Überschwem-
mungsgebiet

• -
tionszustand

• -
dung zwischen 
Siedlungsbereich 

-
barkeit

• ein Sukzessions-
streifen mit Alt-

-
hölzen zwischen 
Ludlgraben und 
Moosgärten ent-
lang der Kleinen 
Zellgasse

• -

positiv wirksamen 
Bezug zum Sied-
lungsraum

W.14

• -
-

positiv wirksamen 
Bezug zum 
Siedlungsraum; 

während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

W.15

• -

positiv wirksa-
men Bezug zum 
Siedlungsraum; 

während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

•
während der 
Nacht induziertes 
Windsystem

W.18

W.19
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Mobilität

W.Q.05

W.Q.06

• Ungesicherte 
Wegeverbindung

•
des Gehwegs 

-

keine separaten 
Fahrradwege 
vorhanden

• Ungesicherte 
Wegeverbindung

•
des Gehwegs 

-

keine separaten 
Fahrradwege 
vorhanden

• jedoch niedriges 
-

men

Q.1a

Q.1b

B.02

S.03

Q.4a

W.4b

W.4c

B.07

• keine gesicherte 
Straßenüberque-
rung vorhanden

• mit der Umset-
zung  „Schneller 
Weg“ wird sich 
die Wegeführung 
verbessern

• -
hängig von den 

der Kleingarten-
anlage

• Sackgasse am 
Ende der Klein-
gartenanlage

• keine Wege-

lediglich ein 
Trampelpfad

• Aufgang nicht 
barrierefrei

• Weg führt direkt 
durch einen 
Spielplatz

• mögliche Wege-
verbindung 
südlich denkbar 
(führt jedoch 
an Parkplätzen 
vorbei)

• nördliche Route 
(nur Fußweg) 
liegt am Stadt-
park

• Keine gesicherte 
Straßenüberque-
rung vorhanden

• Querung am 
Knotenpunkt 

Augraben 

•
ist abhängig von 

-
ten der Kleingar-
tenanlage (bis 21 

• -
gung am Ende 
der Kleingarten-
anlage möglich 
(„Sackgasse“)

• fehlende Be-
leuchtung

• Keine Barriere-
freiheit des Über-
gangs

• barrierefreier 
Ausbau geplant

Weg für Fuß- und Radver-
kehr durch den 2. Grünring

Alternative 
Wegführung

Grünring Bestand

Festungsbauten

Untersuchungsraum

W = Empfehlung eines 
        Wegeausbaus

Q = Nicht gesicherte 
       Querung

S = Spielplatz

B = Sonderstandorte - 
       Klärung mit externem  
       Träger notwendig

Radwegverbindung
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W

W.14

W.15

Q.16

W.17

• Ausweichroute 
außerhalb des 
Grünrings

• keine separa-
ten Fuß- oder 
Fahrradwege 
vorhanden

• Teilweise hohes 
-

men

• Keine gesicherte 
Querung vor-
handen

• ggf. Alternativrou-
te über Kreisver-
kehr Schroben-

Fauststraße

• Keine Barriere-
freiheit vorhan-
den

MobilitätW.Q.08

Q.09

Q.10

• Bereits vorhan-
denes Hin-
weisschild auf 
Fahrradfahrer 
(Querung der 
Peisserstraße 
aber dennoch 
nicht gesichert)

• Ausbau der We-
geführung bzw. 
sichere Querung 
empfohlen

• Ausbauempfeh-
lung des Weg-
abschnitts

• (Bereits erleich-
terte Querung der 

durch Ampelan-
lage)

• Erforderlicher 
Ausbau des 
Wegabschnitts 
auf Grund feh-
lender Barriere-
freiheit

Q.11

Q.12

W.Q.13

• Keine Trennung 
des KfZ und Rad 
bzw. Fußverkehrs 

• -
kehrsaufkommen

• Je nach favo-
risierter Wege-
führung ist die 
Anpassung des 
Belags erforder-
lich

• Keine gesicherte 
Querung der 
Südostspange

• ggf. Ausweichen 
auf Fußgänger-
weg notwendig

Weg für Fuß- und Radver-
kehr durch den 2. Grünring

Alternative 
Wegführung

Grünring Bestand

Festungsbauten

W = Empfehlung eines 
        Wegeausbaus

Q = Nicht gesicherte 
       Querung

S = Spielplatz

B = Sonderstandorte - 
       Klärung mit externem  
       Träger notwendig

Radwegverbindung

Untersuchungsraum
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W.25 • Keine ausrei-
chend gesicherte  
Überquerung

• stark frequentier-
te Straße

• ausreichend für 
Freizeitverkehr

Mobilität

W.19

W.20

Q.21

S.22

W.23

B.24

• Fehlender sepa-
rater Fuß- und 
Radweg

• Ausbauempfeh-
lung des Wegs 
parallel zum 

-
tung Staustufe

• hohe Bedeutung 
für Alltagsverkehr

• Keine gesichere 
Straßenüberque-
rung vorhanden

• Fahrradroute 
führt an einem 
Spielplatz vorbei

• Erforderlicher 
Wegausbau

• Weiterführung 
über Trampelpfad 
und geschotter-
ten Weg

• Keine Barriere-
freiheit gegeben

• Querung für 

Anhänger oder 
mit Kinderwagen 
nicht möglich

W.Q.18 • Querungsinsel 
vorhanden

• Erforderliche Hin-
weisenschilder 

Änderung des 
Fahrbahnbelags 
oder Ampelan-
lage für sichere 
Überquerung

Weg für Fuß- und Radver-
kehr durch den 2. Grünring

Alternative 
Wegführung

Grünring Bestand

Festungsbauten

W = Empfehlung eines 
        Wegeausbaus

Q = Nicht gesicherte 
       Querung

S = Spielplatz

B = Sonderstandorte - 
       Klärung mit externem  
       Träger notwendig

Radwegverbindung

Untersuchungsraum



64 Bestandserhebung

Ziele- und 
Maßnahmen-
konzept
Ziele

Maßnahmenkonzept

Nutzungskonzept

Erweiterungsbereiche

Projektsteckbriefe
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Ziele- und Maßnahmenkonzept

Ziele

Maßnahmenkonzept

Aktivierung des 2. Grünrings

Handlungsfeld: 
Landwirtschaft
Stärkung und Sicherung der Land-
wirtschaftlichen Funktion 

Handlungsfeld: 
Ökologie und Klima
Stärkung und Sicherung der Kli-
mafunktion 

Handlungsfeld: 
Landwirtschaft
• Bewahrung des Landschafts-

bilds

Handlungsfeld: 
Ökologie und Klima
• Reduzierung des Siedlungs-

drucks, um den Schutz und 
die Aufrechterhaltung der 
ökologischen und klimati-
schen Funktionen zu gewähr-
leisten

• 
des 2. Grünrings, um die seit 
1996 ‚überbauten‘ Flächen zu 
kompensieren

Handlungsfeld: 

Anpassung der Nutzungsstruktur

Handlungsfeld: 
Mobilität
Stärkung der Erreichbarkeit von 
Freizeit & Erholung im 2. Grünring

Handlungsfeld: 

• Erhöhung der Aufenthalts-
möglichkeiten

• Erhöhung der Naherholungs-
angebote

• 
Nutzungsangebote

• Verbesserung der Aufent-
haltsqualität

• Lärmschutz (Maßnahmen im 
Rahmen des Lärmaktionspla-
nes)

• Verbesserung der Einrichtung 
und des Stadtmobiliars

Handlungsfeld: 
Mobilität
• Stärkung von Wegeverbin-

dungen innerhalb und zum 2. 
Grünring 
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Nutzungskonzept

Da ein wesentliches Ziel darin be-
steht, den 2. Grünrings für künf-
tige Generationen mindestens in 
der heutigen Form zu sichern, 

-
lung des 2. Grünrings abzusehen. 
Um den prägenden Charakter 
dieses hochwertigen Natur- und 
Landschaftsraums mit seinen 
vielfältigen Funktionen nicht zu 
schwächen, ist das Ausweisen 

von üblichen Baugebieten sowie 

-
sätzlich ausgeschlossen.

Einzelne Bauvorhaben, die in 
Ihrer Größe den örtlichen, natur-
fachlichen Bedingungen nicht ent-
gegenstehen können im Einzelfall 
möglich sein. Bedingung dabei ist, 
dass sie Nutzungen unterstützen, 

ohne Einschränkungen er-

Beispiel Bewertung
Kleingartenanlagen

-
zungen

ohne Einschränkungen 
siehe §35 (1) BauGB

-
haben

ohne Einschränkungen 
siehe §35 (1) BauGB

Stadtpark

Schutzgebiet ohne Einschränkungen

Spielplatz

Sportplatz, Bolzplatz

Waldkindergarten ohne Einschränkungen

-

Einzelfall zu prüfen

Beispiel Bewertung

BPlan notwendig

Zu Sportplätzen zugehöri-
ge Gebäude,  i.d.R. BPlan notwendig

Sportanlage -

nicht erwünscht

Beispiel Bewertung

Baugebietsausweisungen nicht erwünscht
p  Einzel- nicht erwünscht

nicht erwünscht
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Erweiterungsbereiche
Für den Erweiterungsvorschlag 
wurden die vorangegangene 
Fachkarten sorgfältig abgewo-
gen, um den seit 1996 erfolgten 
Flächenverlust des 2. Grünrings 
zu kompensieren und eine Parzel-
lenschärfe herzustellen.

Vor allem im südlichen Bereich 
des Grünrings orientiert sich der 
Erweiterungsbereich an den Lo-
hen. Die Erweiterung auf die 
Lohenbereiche schützt nicht nur 
ökologisch wertvolle Flächen, 
sondern garantiert eine sinnvolle 
Siedlungstrennung, wodurch das 
Zusammenwachsen von Stadt-
teilen und eine Ausbreitung der 
Splittersiedlungen verhindert 
wird. Ein weiterer Aspekt, der 
bei der Erweiterung berücksich-
tigt wurde, ist die Klimafunktion. 
Die Freihaltung bzw. Sicherung 
von Kaltluftschneisen sowie von 
überschwemmungsgefährdeten 
Bereichen sind entscheidend, um 
die Resilienz der Stadt bei Stark-
regenereignissen oder Hitzepe-
rioden auch zukünftig nicht zu 
schmälern.

Außerdem wurden gezielt Biotope 
in den Erweiterungsbereich auf-
genommen, um die ökologische 
Vielfalt zu fördern und Lebens-

räume für verschiedene Arten zu 
erhalten und zu vernetzen.

Weiterhin wurden einzelne Be-
reiche auf bereits vorliegende 
Bebauungspläne erweitert (z.B. 
Baggersee). Wo möglich und 
noch erhalten, wurden dem 2. 
Grünring auch Forts hinzugefügt 
(z.B. Fort Peyerl oder Festungs-
werk 130), um historische und 
kulturelle Aspekte des ehema-
ligen Festungsrings zu erhalten 
und zu integrieren.

Bei der Flächenkalkulation ist zu 
beachten, dass kleinere Gewäs-

Donau, der Baggersee und der 
Auwaldsee jedoch nicht in die Be-
rechnung einbezogen werden.

Wenige kleinere Bereiche wurden 
vom gültigen Grünring entfernt, 

für die Nutzung von Photovoltaik 
zu erschließen und so einen Bei-
trag zur nachhaltigen Energie-
versorgung der Stadt zu leisten. 
Konträr zum Nutzungskonzept 

Nutzung entfernt jedoch ander-
weitig großzügig kompensiert.

Projektsteckbriefe

die aktiv im 2. Grünring gefördert 
werden. Dazu zählen insbesonde-
re Sport- und Vereinsgebäude. 

Ohne Einschränkung möglich sind 
i.d.R. alle nach §35 BauGB privil-
legierten Vorhaben und landwirt-
schaftliche Nutzungen, Wege und 

Straßen für den Fuß- und Radver-
kehr sowie Spiel- und Sportanla-
gen oder Kleingartenanlagen. Ob 
hierfür Bauleitplanverfahren not-
wendig sind, ist im Einzelfall zu 
prüfen. 

Die Projektsteckbriefe beschrei-
ben verschiedene geplante oder 

Projekte im Untersuchungsraum 
des 2. Grünrings und sollen als 
Beispielprojekte für die  verschie-

denen Schwerpunktthemen und 
Nutzungen im Grünring dienen.
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Projektsteckbrief 

Bezeichnung Max-Emanuel-Park

               
-

kung und Maßnah-
men

Beitrag zur Klima-F  und Erhalt von Frisch-
-

chen.

Erhöhung der Biodiversität.

Zuständigkeit und 
mögliche Partner -

Projektstatus LPH 2 
Zeitliche Einordnung

möglichst Erhalt
Kostenrahmen

Förderprogramm Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ - Bundes-

Park´ 
Nachhaltigkeitsziele

der Ressource Wasser    

-

Schlagworte #Klima

#Gesundheit
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Projektsteckbrief 

Bezeichnung Agroforst Fläche A

               
-

kung und Maßnah-
men Erhöhung der Biodiversität.

Zuständigkeit und 
mögliche Partner

Projektstatus LPH 2 
Zeitliche Einordnung

möglichst Erhalt
Kostenrahmen Lt. Zuwendungsbescheid insgesamt für Teilprojekt Agroforst -

Förderprogramm Bundesprogramm zur `Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel´ - Bun-

Nachhaltigkeitsziele
-

source Wasser    

Steigerung umweltfreundlicher Mobilität 

Schlagworte #Klima

#Gesundheit
#Klimaanpassung
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Projektsteckbrief 

Bezeichnung Agroforst Fläche B

               
-

kung und Maßnah-
men Erhöhung der Biodiversität.

Zuständigkeit und 
mögliche Partner

Projektstatus LPH 3
Zeitliche Einordnung

-
ßend möglichst Erhalt

Kostenrahmen Lt. Zuwendungsbescheid insgesamt für Teilprojekt Agroforst -

Förderprogramm Bundesprogramm zur „Anpassung urbaner Räume an den Klima-

Nachhaltigkeitsziele

Ressource Wasser    

-

Schlagworte #Klima

#Gesundheit
#Klimaanpassung
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Projektsteckbrief 

Bezeichnung Erweiterung der Kleingartenanlage ‚Am Schmalzbuckel‘ und Anlage 
eines Trainingsspielfeldes für Fußball

-
kung und Maßnah-
men

- -
-

werden.
- Es besteht eine lange Warteliste an Interessenten für Gartenpar-

Spielfeld angemeldet.
- Bereitstellung von Gartenparzellen und einem Trainingsfeld
- 

umgewandelt
- -

chen Absicherung.
Zuständigkeit und 
mögliche Partner

- 

- 
Projektstatus - In Planung

Zeitliche Einordnung - Mittelfristig

Kostenrahmen
- 
- 
- Haushalt Stadt Ingolstadt

Förderprogramm - ----

Nachhaltigkeitsziele -

Schlagworte #Kleingartenanlage
#Naherholung
#Trainingsanlage
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Übersichtplan

N

Erholungsfunktion und 

Umweltfachliche           
Belange

Landwirtschaft

Mobilität

Maßnahmenkatalog 
Projektsteckbriefe



Augraben

Auwaldsee
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Bildnachweis

 
                RIWA GmbH

Weiterführende Links:

www.stadtplanungsamt.ingolstadt.de

www.ingolstadt-macht-mit.de

kvonr=16225


